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Herr
Vize-Bürgermeister
Kay-Michael Dankl
Im Hause


									Salzburg, 10.September.2024

Betreff: Leerstand in Salzburg 
	Anfrage gemäß § 21 GGO

Sehr geehrter Herr Dankl,
Lieber Kay,  

In der Stadt Salzburg gibt es weiterhin keine konkreten Zahlen über den Wohnungsleerstand. Bereits kurz nach der Angelobung im Mai kündigte die neue Stadtregierung an, eine Erhebung durchzuführen, um ein genaueres Bild davon zu zeichnen, wie viele Wohnungen tatsächlich leerstehen. Ziel dieser Erhebung ist es, die Leerstandsabgabe gezielt umsetzen zu können. 

Ich stelle gemäß § 21 GGO folgenden
Anfrage:

1. Wurde die Erhebung und Zählung der leerstehenden Gebäude in der Stadt Salzburg bereits in Auftrag gegeben?
a. Wenn ja, wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?
b. Wenn nein, wann ist der Start dieser Erhebung geplant?
2. Wie viele Ausnahmen von der Leerstandsabgabe wurden bislang geltend gemacht?
a. Welche der Ausnahmegründe (z.B. Baugebrechen, Ferienwohnungen) werden am häufigsten genutzt, um von der Abgabe befreit zu werden?
3. Wie viele Fälle von Leerstandsmeldungen wurden bisher von den Abgabenbehörden überprüft, um sicherzustellen, dass die Selbsterklärung korrekt durchgeführt wird?
a. Wie hoch ist der Verwaltungsaufwand für die Kontrolle und Einhebung der Abgabe?


[image: ]



	Lukas Rupsch, Fraktionsobmann

NEOS Gemeinderatsfraktion 
Schloss Mirabell – Postfach 63 – 5024 Salzburg
Tel: +43 662 8072 2917 – neos@stadt-salzburg.at
image1.png
NEOS




image2.jpeg




